
 

 

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 22/1 
zur Teilaufhebung der mit tierseuchenrechtlicher Allgemeinverfügung Nr. 21/5 

vom 10.11.2021 angeordneten Aufstallungspflicht von Geflügel im Kreis Pinneberg sowie zur 
Fortgeltung des Verbots der Durchführung von Ausstellungen von Geflügel  
und in Gefangenschaft gehaltener Vögel anderer Arten zum Schutz gegen 

die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI, Geflügelpest) 
im Kreis Pinneberg 

vom 16.03.2022 
 
 

Aufgrund zurückgehender Nachweise des hochpathogenen aviären Influenza-Virus (HPAIV) des Subtyps 
H5 bei Wildvögeln im Kreis Pinneberg und des gleichzeitig fortbestehenden Infektionsrisikos in ornitholo-
gisch bedeutsamen Gebieten wird nach erneuter Risikobewertung auf Grundlage des 

 
 Artikels 70 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 61 Absatz 1 

Buchstabe i und Artikel 71 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des 
Rates zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tier-
gesundheit ("Tiergesundheitsrecht") vom 09. März 2016 (Abl. L 84 vom 31.03.2016, S. 1)  

 des § 13 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 sowie § 65 der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664), 

 des § 1 Absatz 3 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AG TierGesG) vom 16. 
Juli 2014 (GVOBl. S. 141), 

 des § 4 Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehver-
kehr (Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 
((BGBl. I S. 1170), 

 des § 117 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landes-
verwaltungsgesetz -LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 (GVOBl.  S. 243, 
534), 

 des § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686)  

 
in der jeweils aktuell geltenden Fassung 

 
die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung Nr. 21/5 über die Anordnung der Aufstallung von Ge-
flügel und des Verbots der Durchführung von Ausstellungen von Geflügel zum Schutz gegen die Hoch-
pathogene Aviäre Influenza (HPAI, Geflügelpest) im Kreis Pinneberg vom 10.11.2021 wie folgt geändert:  
  

1. Das mit der Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung Nr. 21/5 für das im gesamten Gebiet des 
Kreises Pinneberg angeordnete Aufstallungsgebot für Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener 
Vögel wird auf die nachfolgenden Risikogebiete eingegrenzt:  
  

1.1. einem 3000 m breiten Zonenstreifen zur Elbe 
 
betroffene Städte / Gemeinden: 
- Seestermühe 
- Seester 
- Neuendeich 
- Haselau 



- Haseldorf 
- Hetlingen 
- Holm 
- Wedel 
 

1.2. einem Gebiet mit einem Abstand von weniger als 500 m zur Pinnau zwischen Uetersen (Moor-
reger Chaussee) und der Mündung in die Elbe 
 
betroffene Städte / Gemeinden: 
- Seestermühe 
- Haselau 
- Neuendeich 
- Moorrege 
- Uetersen 
 
Das Gebiet ist im beigefügten Kartenausschnitt in gelber Farbe markiert.  

 

In den unter 1.1. und 1.2. genannten Risikogebieten dürfen sämtliches Geflügel sowie in Gefangen-
schaft gehaltene Vögel ausschließlich 
a. in geschlossenen Ställen oder  
b. unter einer Vorrichtung (z.B. Voliere), die aus einer nach oben gegen Einträge gesicherten und 

seitlich überstehenden dichten Abdeckung sowie gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicher-
ten Seitenbegrenzungen bestehen muss (Schutzvorrichtung),  

 
gehalten werden (Absonderung). 

 
Unter „Geflügel“ werden dabei nach Maßgabe des Artikels 4 Nr. 9 der Verordnung (EU) 2016/429 
Vögel definiert, die zu folgendem Zwecken in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden: Er-
zeugung von Fleisch, Konsumeiern, sonstigen Erzeugnissen, Wiederaufstockung von Wildbeständen, 
Zucht von Vögeln zu vorgenannten Zwecken. Hierbei handelt es sich insbesondere um Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse. 
 

2. Die Durchführung von Ausstellung, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel und in 
Gefangenschaft gehaltener Vögel anderer Arten (gehaltene Vögel) ist im gesamten Gebiet des Krei-
ses Pinneberg verboten.  

 
3. Die sofortige Vollziehung der in den Ziffern 1 und 2 festgelegten Maßnahmen wird im öffentlichen 

Interesse angeordnet. 
 

Begründung:  
Bei der hochpathogenen aviären Influenza (HPAI), auch Geflügelpest oder Vogelgrippe genannt, handelt 
es sich um eine hochansteckende, bekämpfungspflichtige Tierseuche der Kategorie A nach Artikel 5 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/429. Die Viruserkran-
kung kann bei gehaltenen Vögeln und Wildvögeln nach teilweise schweren Erkrankungserscheinungen 
zu massenhaftem Verenden führen und insofern schnell epidemische Ausmaße annehmen. Das Geflü-
gelpestvirus wird durch direkten Tierkontakt, aber auch über die Luft übertragen, sodass sich eine Infek-
tion rasch ausbreiten kann. Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit 
Schleim der Flüssigkeit aus Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere 
durch Einatmen oder Aufpicken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt 
werden, können virushaltig sein. Die Seuche kann ebenfalls durch indirekten Kontakt über Personen, 



Transportbehälter, Verpackungsmaterial, Eierkartons, Einstreu oder Schadnager, aber auch durch das 
Virus ausscheidende Wildvögel, die nicht unbedingt selbst erkranken, übertragen werden. 
Seit Mitte Oktober 2021 wurden in Schleswig-Holstein zahlreiche mit dem Influenza-Virus des Subtyps 
H5N1 infizierte Wildvögel verendet oder erkrankt aufgefunden. Bei den infizierten Vögeln handelte es sich 
unter anderem um verschiedene Arten von Gänsen (Nonnen-, Grau-, Ringel, Kanada-, Bläss-, Brand-, 
Nil- und Saatgans), Enten (Pfeif-, Eider-, Trauer- und Stockente), Möwen (Mantel-, Lach-, Silber- und 
Sturmmöwe), Schnepfenvögeln (Großer Brachvogel, Knutt) weitere Regenpfeiferartige (Austernfischer), 
Greifvögel (Bussard, Falke, Rotmilan), Schwäne (Höcker- und Singschwan), Reiher (Silber- und Graurei-
her) sowie Rabenvögel (Elster, Saatkrähe), Eulen (Uhu, Waldohreule). Die Tierseuche breitete sich in 
den Folgemonaten sowohl innerhalb als auch außerhalb von Schleswig-Holstein in der Wildvogelpopula-
tion sehr stark aus. Sie wurde auch in zahlreiche Nutztierbestände eingeschleppt, was zu hohen Tierver-
lusten führte und erhebliche betriebs- und volkswirtschaftliche Schäden vor allem für die betroffenen Ge-
flügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien zur Folge hatte.  
 
Bereits mit Allgemeinverfügung Nr. 21/5 vom 10.11.2021 ordnete der Kreis Pinneberg nach Risikoab-

schätzung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest in Geflügelbestände 
bzw. Bestände mit in Gefangenschaft gehaltener Vögel durch Wildvögel die Aufstallung im gesamten 
Gebiet des Kreises Pinneberg an, nachdem kurz zuvor im Kreis Pinneberg bei in Freiland gehaltenen 
Mastgänsen das Virus nachgewiesen wurde, die Zahl der infiziert aufgefundenen Wildvögel kontinuierlich 
zunahm und auch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in seiner damaligen Risikobewertung zum Auftreten 
von HPAIV H5 in Deutschland das grundsätzliche Risiko der Einschleppung von Geflügelpest in deutsche 
(Haus-)Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte 
Kontakte zu Wildvögeln bundesweit als hoch eingeschätzt hatte. Das Land Schleswig-Holstein ordnete 
zudem mit Allgemeinverfügung vom 23.11.2021 vorbeugende Biosicherheitsmaßnahmen in Geflügelhal-
tungen an. In den Wintermonaten stieg die Zahl der nachweislich am Geflügelpestvirus verendeten Wild-
vögeln erheblich an.  
Vor allem im Dezember 2021 und Januar 2022 kam es dabei in Elbnähe zu einem nie dagewesenen, 
massenhaften Versterben, hier vor allem von Nonnengänsen. Zwischenzeitlich wurde aufgrund der Aus-
breitung der Tierseuche in allen Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein die Aufstallpflicht 
für Geflügel verfügt. 
Bis zum 04.03.2022 wurden landesweit Geflügelpestnachweise in Proben von insgesamt 567 Wildvögeln 
aus allen Kreisen und kreisfreien Städten geführt. Es besteht regional oder örtlich noch immer ein über-
durchschnittliches Infektionsrisiko. Allerdings scheint sich die Lage seit Februar 2022 im Kreis Pinneberg 
kontinuierlich zu verbessern. Die Zahlen der für das Kreisgebiet gemeldeten toten Wildvögel, wie auch 
die bestätigten Nachweise des aviären Influenza-Virus sind stark zurückgegangen. Der letzte vom FLI 
bestätigte positive Fall im Kreis Pinneberg war am 14.02.2022, wobei der tote Wildvogel bereits am 
24.01.2022 geborgen wurde. Drei weitere tot aufgefundene Wildvögel wurden im Februar und März be-
probt, jedoch alle mit negativem Ergebnis. 
Aus einer aktuellen Übersicht des FLI ergibt sich aber auch, dass in den vergangenen Wochen in ver-
schiedenen Landesteilen Schleswig-Holsteins, unter anderem auch im benachbarten Kreis Steinburg, 
aber vor allem in Dithmarschen und Nordfriesland sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg unmit-
telbar an der Elbe weiterhin positive Fälle von HPAI bei verendeten Wildvögeln nachgewiesen wurden 
 
Die Bekämpfung der Geflügelpest ist im EU-Recht in der Verordnung (EU) 2016/429 geregelt. Die zustän-
dige Behörde trifft Risikominderungsmaßnahmen und verstärkt Maßnahmen zum Schutz vor biologischen 
Gefahren, um das Seuchengeschehen einzudämmen. 
Bei Verdacht bzw. amtlicher Bestätigung einer gelisteten Seuche gemäß Artikel 9 Abs. 1 Buchstabe a 
(hier der Hochpathogenen Aviären Influenza) bei einem Wildvogel trifft die zuständige Behörde gemäß 
Artikel 70 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/429 die erforderlichen Seuchenpräventions- und -
bekämpfungsmaßnahmen. Dazu gehören gemäß Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d der vorgenannten Ver-
ordnung insbesondere Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Seuchenerregers, 



indem gehaltene Tiere empfänglicher Arten so isoliert werden, dass ein Kontakt mit wildlebenden, poten-
ziell infizierten Tieren verhindert wird.  
 
Die Anordnung der Aufstallung dient dabei der Seuchenprävention und -bekämpfung und gilt als geeig-
nete, erforderliche und angemessene Maßnahme zum Schutz vor dem Eintrag des Erregers der Geflü-
gelpest in Geflügelhaltungen. Durch Isolierung und Kontaktverhinderung mit wildlebenden Tieren kann 
eine Ausbreitung des Geflügelpest-Virus auf andere empfängliche Vögel effektiv verhindert werden und 
somit gleichzeitig auch eine Ausbreitung des Seuchenerregers unterbunden werden. 
Hierzu ordnet die zuständige Behörde gemäß § 13 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 der Geflügelpest-
Verordnung eine Aufstallung des Geflügels in der erfolgten Art und Weise an, soweit dies auf der Grund-
lage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest 
durch Wildvögel erforderlich ist. Die Anwendung der nationalen Geflügelpest-Verordnung zusätzlich zu 
den Tierseuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen nach dem EU-Recht ist gemäß Artikel 71 
der Verordnung (EU) 2016/429 zulässig, sofern sie mit diesen im Einklang steht und zur Bekämpfung der 
Ausbreitung einer Tierseuche der Kategorie A erforderlich und verhältnismäßig ist. 
Nach § 13 Absatz 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Geflügelpest-Verordnung ist dabei jedoch auch eine 
selektive Rückstufung auf eine risikobasierte Teilaufstallung möglich. 
Die Landrätin des Kreises Pinneberg, Fachdienst Sicherheit und Verbraucherschutz – Veterinär- und Le-
bensmittelaufsicht ist dabei für die Ausführung zuständige Behörde. 
In der Risikobewertung sind gemäß § 13 Absatz 2 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung die örtlichen Ge-
gebenheiten einschließlich der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich wildlebende Wat- und Wasservögel 
sammeln, rasten oder brüten, sowie das sonstige Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln und der 
Verdacht auf Geflügelpest oder der Ausbruch der Geflügelpest in einem Kreis, der an einen betroffenen 
Kreis ggf. angrenzt, zu berücksichtigen. Zu den Gebieten mit besonderer ornithologischer Bedeutung, in 
denen die Aufstallung gemäß § 13 Absatz 1 und 2 Geflügelpest-Verordnung aufrechtzuerhalten bzw. 
anzuordnen ist, gehören neben den ganzjährig bedeutsamen ornithologischen Gebieten die über Mitte 
März hinaus verbleibenden Vogelrastgebiete sowie Hauptflugkorridore von Zugvögeln.  
Im Kreis Pinneberg wurden zwar bereits seit Februar keine weiteren positiven Nachweise des aviären 
Influenza-Virus bei Wildvögeln mehr festgestellt, das allgemeine Seuchengeschehen lässt jedoch gegen-
wärtig eine vollständige und ersatzlose Aufhebung des Aufstallungsgebots vom 10.11.2021 nicht zu. 
Nach der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts wird die Gefahr einer Einschlep-
pung durch direkte und indirekte Kontakte zwischen infizierten Wildvögeln und Nutzgeflügel europa- bzw. 
sogar weltweit betrachtet weiterhin als hoch bewertet. So werden unter anderem aus den Niederlanden 
weiterhin Ausbrüche in Hausgeflügelbeständen gemeldet. Zweifelsfrei kann nicht behauptet werden, dass 
es zu einem Erliegen der aviären Influenza gekommen ist. Die lokale Situation im Kreis Pinneberg ergibt 
jedoch zurzeit eine sehr geringe Fallzahl. Auch mit einer möglichen Dunkelziffer ist die Verhältnismäßig-
keit angeordneter Tiergesundheitsmaßnahmen neu zu überdenken. Eine Stallpflicht für Geflügel im gan-
zen Kreisgebiet erscheint bei heutiger Neubewertung der Lage nicht mehr als gerechtfertigt. Deutsch-
landweit besteht vor allem bei Geflügel in Regionen mit hoher Wildvogeldichte und in der Nähe von Wild-
vogelrast- und Sammelplätzen eine hohe Gefahr. Der Kreis Pinneberg gilt als Wildvogeldurchzugsgebiet 
für wildlebende Wat- und Wasservögel. Die Gebietskulisse entlang der Elbe und einem Streifen entlang 
der Pinnau bis Höhe der Stadt Uetersen gilt dabei auch nach Einschätzung der Naturschutzbehörde als 

ornithologisch bedeutsames Gebiet. Ergänzend hierzu wurde festgestellt, dass der Schwerpunkt der 
HPAI-Nachweise im Winter 2021/2022 im Kreis Pinneberg bei wildlebenden Gänsen lag, die sich vor 
allem entlang der Elbe aufhielten bzw. dort rasteten. 
Während das vereinzelte Vorkommen und das weiterhin bestehende Restrisiko der aviären Influenza 
auch außerhalb dieser ornithologisch bedeutsamen Gebiete durch eigenverantwortliche Maßnahmen und 
mit den bestehenden Tierhalterpflichten zur Biosicherheit gebannt werden dürfte, bedarf es für entlang 
der Elbe und Pinnau im Kreisgebiet weiterhin angemessener Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen. 
 



Als Ergebnis einer aktuellen Risikobewertung für den Kreis Pinneberg kann daher außerhalb der unter 
Ziffer 1 (1.1 und 1.2) benannten ornithologisch bedeutsamen Gebieten die Anordnung zur Aufstallung 
vom 10.11.2021 aufgehoben werden. Um dort das gehaltene Geflügel bzw. die in Gefangenschaft gehal-
tener Vögel gleichwohl vor einer Infektion mit dem hochpathogenen aviären Influenza-Virus zu bewahren, 
sind jedoch auch weiterhin Schutzmaßregeln einzuhalten. In dem unter Ziffer 1.1 und 1.2 benannten Ge-
biet muss das Geflügel in Haltungsbeständen bis auf Weiteres weiterhin aufgestallt bleiben, weil insoweit 
noch immer ein überdurchschnittliches Risiko für Infektionen mit dem hochpathogenen aviären Influenza-
Virus zu besorgen ist. Die daraus resultierenden Einschränkungen für Geflügelhalter sind in Abwägung 
mit dem behördlich verfolgten Ziel der Tierseuchenbekämpfung zumutbar. Die Maßnahmen sind geeig-
net, den Zweck der Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit dem Erreger zu erreichen bzw. 
das Risiko derartiger Übertragungswege zu minimieren. Die Aufstallung ist erforderlich, da kein anderes, 
milderes Mittel zur Verfügung steht, welches zur Zweckerreichung gleichermaßen geeignet ist. Die An-
ordnung ist auch angemessen, da die wirtschaftlichen Nachteile, welche die betroffenen Tierhalter durch 
die Aufstallung erleiden, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen Schaden, der durch einen einzigen 
Geflügelpestausbruch für die gesamte Geflügel- und Lebensmittelwirtschaft der betroffenen Region ent-

stehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Interesse an der Aufstallung die privaten 
Interessen der betroffenen Tierhalter. Die Einschränkungen für Tierhalter, die sich an das Aufstallungs-
gebot knüpfen, sind somit angesichts der konkreten erhöhten Gefährdungslage hinzunehmen und eben-
falls zumutbar. 
 
Aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung ist es gemäß Artikel 70 in Verbindung mit Artikel 61 Absatz 1 
Buchstabe i der Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 der Viehverkehrsverordnung 
auch weiterhin erforderlich, Ausstellungen, Märkte und Veranstaltungen ähnlicher Art, z. B. Viehmärkte, 
Viehschauen, Wettbewerbe mit Vieh, von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener Vögel anderer Ar-
ten, wie z. B. von Tauben zu verbieten. Bei der Geflügelpest handelt es sich, wie oben bereits erläutert, 
um eine hochansteckende Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die durch direkten 
Tierkontakt, aber auch durch die Luft übertragen werden kann, sodass sich die Infektion weiter ausbreitet 
und schnell epidemische Ausmaße annehmen kann. Obwohl das Geflügelpestgeschehen in den vergan-
genen Wochen im Kreis Pinneberg deutlich abgeklungen ist, zeigen aktuelle Nachweise des hochpatho-
genen aviären Influenza-Virus bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein und anderen Regionen Deutsch-
lands, dass der Tierseuchenerreger bislang nicht gänzlich aus den Wildvogelbeständen verschwunden 
ist. Um weiteren Einträgen in Hausgeflügelbestände vorzubeugen, ist es daher unerlässlich, auch weiter-
hin besondere Schutzmaßregeln einzuhalten. Aufgrund des landesweit aktuell noch bestehenden Geflü-
gelpestgeschehens liegt eine solche Situation bezogen auf Ausstellungen, Märkte und ähnliche Veran-
staltungen von Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener Vögel anderer Arten vor. Das Zusammentref-
fen von Geflügel bzw. gehaltenen Vögeln unterschiedlicher Herkunft, die sich möglicherweise in der In-
kubationszeit befinden, sowie der mit diesen Veranstaltungen auch über die Kreisgrenze hinausgehende 
Personen- und Fahrzeugverkehr bergen die große Gefahr, dass es zu einer Weiterverbreitung der aviären 
Influenza kommt. Das Verbot der vorgenannten Veranstaltungen ist verhältnismäßig, weil es geeignet ist, 
die Verschleppung der aviären Influenza durch Unterbindung von Kontakten zwischen Tieren unter-
schiedlicher Herkunft sowie mit Personen und Gegenständen, die möglicherweise in Kontakt mit den 
Infektionsquellen gekommen sind, zu verhindern. Mildere Maßnahmen, als die angeordnete, sind nicht 

geeignet, um den Kontakt von Vögeln unterschiedlicher Herkunft und unerkannten Infektionsquellen auf 
Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art zu verhindern. In Anbetracht der mit der Aus-
breitung der Aviären Influenza verbundenen immensen Folgen für die betroffenen Tiere und Tierhalter 
sowie der wirtschaftlichen Schäden für die Geflügelwirtschaft muss das Interesse des Veranstalters hier 
zurückstehen.  
 
  



Begründung der sofortigen Vollziehung:  
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige Vollziehung dieser 
Maßnahmen im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. Ein Rechtsbehelf gegen diese Allgemein-
verfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist 
hier gegeben, weil es sich bei der Geflügelpest um eine schnell fortschreitende, akut verlaufende und 
leicht übertragbare Tierseuche handelt, deren Ausbruch in Nutzgeflügelbeständen mit hohen wirtschaft-
lichen Schäden und weitreichenden Handelsrestriktionen einhergeht. Die Maßnahmen zum Schutz vor 
Einschleppung und Verschleppung der Seuche und den tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen 
Folgen müssen daher sofort und ohne eine zeitliche Verzögerung greifen. Der Schutz hoher Rechtsgüter 
erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter am Eintritt der aufschieben-
den Wirkung in Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Es kann nicht mit den notwendigen und wirksa-
men Bekämpfungsmaßnahmen abgewartet werden, bis die Rechtmäßigkeit der amtlichen Feststellung 
der Seuche gerichtlich festgestellt wird. Insofern überwiegt hier das öffentliche Interesse an umgehenden 
Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche gegenüber dem per-
sönlichen Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines eventuell eingelegten Rechtsbehelfs.   

 

Bekanntgabe: 
Gemäß § 110 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 4 des Landesverwaltungsgesetzes kann als Zeitpunkt der Bekannt-
gabe einer Allgemeinverfügung der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Damit wird 
die Allgemeinverfügung einen Tag nach der Bekanntgabe wirksam. 
 
Verzicht auf Anhörung:  
Auf eine vorherige Anhörung der betroffenen Geflügelhalter wird gemäß § 87 Abs. 2 Nr. 4 Landesverwal-
tungsgesetz verzichtet. 
 
Einsichtnahme: 
Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann im Internet auf der Homepage des Kreises Pinneberg 
(www.kreis-pinneberg.de) und während der Dienstzeiten im Dienstgebäude der Kreisverwaltung Pinne-
berg, Fachdienst Sicherheit und Verbraucherschutz – Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, Kurt-Wage-
ner-Straße 11, 25337 Elmshorn eingesehen werden. In diesem Zusammenhang wird auf die Besonder-
heiten hinsichtlich des Dienstbetriebes der Kreisverwaltung aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 hin-
gewiesen. Nähere Informationen finden Sie ebenfalls im Internet auf der Homepage des Kreises Pinne-
berg unter www.kreis-pinneberg.de .  
 
Ihre Rechte: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei dem Kreis 
Pinneberg erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Schriftlich oder zur Niederschrift 
Der Widerspruch kann schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift erklärt werden.  
Die Anschrift lautet: Kreis Pinneberg, Die Landrätin, Fachdienst Sicherheit und Verbraucherschutz – Ve-
terinär- und Lebensmittelaufsicht, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn 
2. Elektronisch 
Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg übermittelt werden. Dafür stehen folgende Möglich-
keiten zur Verfügung: 
-  Der Widerspruch kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur erhoben werden.  

Die E-Mail-Adresse lautet: vetamt@kreis-pinneberg.de  
-  Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 

nach dem De-Mail-Gesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung erhoben 
werden.  
Die De-Mail-Adresse lautet: info@kreis-pinneberg.de-mail.de 

 

http://www.kreis-pinneberg.de/
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mailto:vetamt@kreis-pinneberg.de
mailto:info@kreis-pinneberg.de-mail.de


Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung.  
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung können Sie einen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 Ver-
waltungsgerichtsordnung beim Verwaltungsgericht in 24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13 zu 
stellen. 
 
Hinweise:  
 Die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen auch für kleinere Geflügelhaltungen entsprechend 

der mit Allgemeinverfügung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländli-
che Räume vom 23. November 2021 festgelegten vorbeugenden Biosicherheitsmaßnahmen in Ge-
flügelhaltungen bleiben von dieser Allgemeinverfügung unberührt. 

 Auf die Allgemeinen Verhaltensregeln für Kleinbetriebe mit Geflügelhaltungen und Geflügelhobbyhal-
tungen des Landes Schleswig-Holstein vom 23.11.2021 wird hingewiesen. 

 Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können mit einem der 
Schwere der Zuwiderhandlung angemessenem Bußgeld bis zu 30.000 Euro geahndet werden.  

Auf die Strafbarkeit einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verschleppung einer Tierseuche wird hinge-
wiesen. 

 Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung können von der zuständigen Behörde Ausnahmen 
von der in dieser Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, soweit 
1. eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich ist, 
2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf andere Weise wirksam unterbunden wird, 

und  
3. sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen. 

 
Bezüglich Ausnahmeregelungen zu den obigen Maßnahmen wenden Sie sich gerne zu den Ge-
schäftszeiten an den Fachdienst Sicherheit- und Verbraucherschutz – Veterinär- und Lebensmittel-
aufsicht des Kreises Pinneberg. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist das Betreten des Dienst-
gebäudes allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
 

 Es wird auf die Verhaltensregeln zum Schutz von Geflügelbetrieben „Gefahr Geflügelpest - Wie 
schütze ich meine Tiere?“ des Landes Schleswig-Holstein hingewiesen. Weitergehende Handlungs-
hinweise/Merkblätter zu dem Thema finden Sie im Internet auch auf der Seite des  
Friedrich-Loeffler-Instituts www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/ 

 

 
 
 
 
Elmshorn, den 16.03.2022 
Kreis Pinneberg  
Die Landrätin  
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht  
gez. Dr. Antje Lange 
Amtstierärztin  
 

  

http://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/


1Anlage 1 Kartenausschnitt  
(Hinweis: Darstellung Kreisgebiet ohne die kreisangehörige Insel Helgoland) 

  

 


